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»Theos tolle Taxis«

THEMATIK Verfassungsbeschwerde, Grundrechte aus Art. 14 I, Art. 12 I und Art. 5 I GG
SCHWIERIGKEITSGRAD mittelschwere Klausur in einer �bung im �ffentlichen Recht f�r Anf�nger

BEARBEITUNGSZEIT 120 Minuten
HILFSMITTEL Texte des GG, des BVerfGG und der im Bearbeitervermerk genannten Normen

n SACHVERHALT**
Der deutsche Staatsb�rger Theodor T�chtig (T) ist Inhaber eines kleinen Taxibetriebs. Um Kosten zu
sparen, nimmt er nicht die Dienste einer betriebs�bergreifenden Taxizentrale in Anspruch, sondern
unterh�lt eine Telefonzentrale in Eigenregie. Daf�r hat er sich die einpr�gsame Telefonnummer
123 123 123 verschafft. Um m�glichst viele neue Stammkunden zu gewinnen, hat T auf den Seiten-
t�ren seiner Taxen diese Telefonnummer in grellroter Leuchtschrift angebracht. Darunter steht der
Text: »Theos tolle Taxis«. Als das zust�ndige Amt f�r �ffentliche Ordnung hiervon Kenntnis erlangt,
erl�sst es gegen�ber T eine Untersagungsverf�gung. Zur Begr�ndung wird auf § 26 III der Verord-
nung �ber den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) verwiesen.

T sieht in der Verf�gung einen Verstoß gegen seine Grundrechte. Eine Anfechtungsklage des T
gegen die Untersagungsverf�gung weist das Bundesverwaltungsgericht in letzter Instanz ab. Darauf-
hin erhebt T form- und fristgerecht Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht.

In dem Verfahren wird eine m�ndliche Verhandlung anberaumt, in der ein Vertreter der
Bundesregierung erkl�rt, § 26 III BOKraft solle eine einheitliche �ußerliche Kenntlichmachung
der Taxen sicherstellen und die Chancengleichheit aller Anbieter wahren. Die Chancengleichheit
aller Anbieter verlange ein m�glichst neutrales Aussehen der Fahrzeuge. Das Verbot der Eigenwer-
bung sichere die besondere Gruppendisziplin von Taxiunternehmen und Taxifahrern und solle dem
Kunden den Eindruck der Gleichwertigkeit aller Anbieter vermitteln. Es erm�gliche damit allen
Taxiunternehmern eine gleichm�ßige Teilhabe am Markt. Die Gleichheit aller Anbieter finde ihr
Gegenst�ck in der Preisbindung f�r �rtliche Bef�rderungsleistungen. Ein zu starker Konkurrenz-
druck begr�nde die Gefahr eines ruin�sen Wettbewerbs; es k�nne zu Verst�ßen gegen Preis- und
Sicherheitsvorschriften kommen. Insgesamt leiste § 26 III BOKraft daher einen wichtigen Beitrag
zur Sicherung der Existenz- und Funktionsf�higkeit des Taxenverkehrs.

VERMERK F�R DEN BEARBEITER:
Bereiten Sie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gutachtlich – notfalls hilfsgutachtlich –
vor. Verst�ße gegen Art. 3 I GG sind nicht zu pr�fen. Auf § 57 I Nr. 2 PBefG und § 26 III und IV
BOKraft wird hingewiesen. Andere Vorschriften des PBefG und der BOKraft bleiben außer
Betracht.

n L�SUNG

A. ZUL�SSIGKEIT DER VERFASSUNGSBESCHWERDE

I. Verfahrensart (Rechtsweg; Zust�ndigkeit des BVerfG)
Die Zust�ndigkeit des BVerfG f�r Entscheidungen �ber Verfassungsbeschwerden ergibt sich aus
Art. 93 I Nr. 4a GG i.V.m. §§ 90 ff. BVerfGG.

II. Beschwerdef�higkeit des Beschwerdef�hrers (Art. 93 I Nr. 4a GG, § 90 I BVerfGG)
Beschwerdef�hig ist, wer nach Maßgabe des materiellen Rechts Grundrechtstr�ger sein kann.
Vorzugsw�rdig (aber nicht zwingend) ist es, dabei sogleich auf die als verletzt ger�gten Grundrechte
abzustellen, vorliegend also auf Art. 14 I GG, Art. 12 I GG, Art. 5 I GG, Art. 2 I GG. Als nat�rliche
Person ist T jedenfalls Tr�ger aller Menschenrechte (Art. 5 I, 2 I GG; sog. Jedermanns-Rechte). Da
er Deutscher ist, kann er sich auch auf die Berufsfreiheit (Art. 12 I GG) berufen.

III. Beschwerdegegenstand
Beschwerdegegenstand kann jeder Akt der deutschen �ffentlichen Gewalt sein. Der Umfang m�g-
licher Beschwerdegegenst�nde deckt sich mit dem Umfang der Grundrechtsbindung nach Art. 1 III
GG.

Vorliegend muss sich die Verfassungsbeschwerde jedenfalls gegen das letztinstanzliche Urteil des
BVerwG richten. Zul�ssig (aber nicht erforderlich) w�re es, wenn T seine Verfassungsbeschwerde
daneben auch gegen die beh�rdliche Unterlassungsverf�gung, sowie gegen die erst- und zweitins-
tanzlichen Urteile des VG und des OVG/VGH gerichtet h�tte.

* Der Autor ist Inhaber eines Lehrstuhls f�r �ffentliches Recht und Prinzipien des Europ�ischen und Internationalen Steuerrechts an der
Ruprecht-Karls-Universit�t Heidelberg und Mitherausgeber der Zeitschrift JA.

** Nach BVerwGE 124, 26 = NJW 2005, 3510.
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